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1. Auf einen Blick  
  
Dauer   24 Monate 
 
Beginn   01.01.2016 
  
Ende   31.12.2017 
 
Leitung   Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
 
Durchführung  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
 
Partner Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen 
 
Zielgruppen Baustein 1 – Rückgeführte Personen  
 Baustein 2 – Freiwillige Rückkehrer 
 Baustein 3 – Einheimische  
 
Betreute Personen  2016: 5.453 

Rückgeführte Personen: 1.807 
Freiwillige Rückkehrer: 3.646 

 
 2017: 2.200 
 Rückgeführte Personen: 1.245 

Freiwillige Rückkehrer: 955 
 
Inhalte:  Sozialberatung 
 Psychologische Betreuung 
 Soforthilfemaßnahmen 
 Reintegrationsmaßnahmen  
 Arbeitsförderungsmaßnahmen  
 Reintegrationsmaßnahmen speziell für Kinder und Jugendliche 
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2. Einführung  
 
Nach einem Anstieg der Zugangszahlen zwischen 2012 und 2015 ebbten die Migrationsströme aus 
dem Westbalkan nach Deutschland im Projektjahr 2016 allmählich ab. Entsprechend ging auch die 
Zahl kosovarischer Zuwanderer zurück und so zählte die Republik Kosovo 2016 erstmals nicht mehr 
zu den zehn Hauptherkunftsländern von Asylsuchenden in Deutschland. Dennoch ist der Westbalkan-
Staat weiterhin relevant für den Rückkehr-Bereich. So kehrten 2016 insgesamt 5.348 kosovarische 
Staatsbürger über das REAG/GARP-Programm in ihr Heimatland zurück, was einem Anteil von circa 
zehn Prozent entspricht. Ursächlich für die erhöhte Re-Migration sind in erster Linie die nach wie vor 
geringe Anerkennungsquote und die schlechte Bleibeperspektive von kosovarischen Staatsbürgern in 
Deutschland.  

Diese Tendenz wirkte sich auch auf das URA-Projekt aus und zeichnete sich in dem anhaltend großen 
Zulauf ab. So stiegen die Zugangszahlen insbesondere 2016 und lagen Ende des Jahres bei insgesamt 
5.453 Personen. Hierbei wurden monatlich zwischen 300 und 600 Rückkehrer im URA-Zentrum vor-
stellig; zudem wurde im März ein vorläufiger Höhepunkt erreicht, als 634 Personen erstberaten und 
198 neu in die finanzielle Förderung aufgenommen wurden. Dieser Trend schwächte sich allerdings 
im Berichtsjahr 2017 allmählich ab. So gingen die Zugangszahlen zurück und lagen Ende des Jahres 
bei 2.200 Rückkehrern.  

Aufgrund des anhaltend hohen Zustroms stieß das Rückkehrzentrum zeitweise an seine Grenzen, da 
weder die statistische Datenerfassung noch die Verwaltungsstrukturen auf eine derart große Zahl 
von Rückkehrern ausgerichtet waren. Obwohl im Berichtszeitraum eine personelle Aufstockung er-
folgte, konnte die Betreuung zunächst nicht mehr im üblichen Umfang gewährleistet werden. So gab 
es bereits zu Beginn der Beratung lange Wartezeiten; zudem konnten die einzelnen Reintegrations-
verläufe nicht mehr so intensiv begleitet und überwacht werden wie bisher.  

Vor diesem Hintergrund wurden verschiedene Maßnahmen eingeleitet, um den großen Zustrom zu 
bewältigen und einen geregelten Betrieb des Rückkehrzentrums sicherzustellen. So wurde im März 
2016 zunächst die Anmeldefrist verkürzt und festgelegt, dass Rückkehrer von nun an innerhalb eines 
Monats im URA-Zentrum vorstellig werden müssen, um für eine finanzielle Förderung in Betracht zu 
kommen. Zudem begrenzte man im Juli 2016 die Zahl der zu fördernden Fälle und beschloss, nur 
noch 30 Fälle pro Monat finanziell zu unterstützen. Auch führte man im Juli Entscheidungslisten und 
Reintegrationspläne ein, um vulnerable Personen zu identifizieren und zu priorisieren und die ge-
planten Fördermaßnahmen schriftlich festzuhalten. Diese Maßnahme war zwar zunächst mit einem 
erhöhten Verwaltungsaufwand verbunden, erleichterte aber langfristig die Haushaltsplanung.  

Darüber hinaus einigten sich die Projektpartner darauf, die Förderung Einheimischer vorübergehend 
einzustellen. Allerdings wurde diese Steuerungsmaßnahme Ende 2016 wieder aufgehoben, so dass 
bis zum Jahreswechsel insgesamt 199 Personen finanzielle Leistungen erhalten konnten.  

Zugleich unternahm man im Vorjahr einige Anstrengungen, um die Auslieferung von Hilfsgütern zu 
beschleunigen. So wurde beschlossen, standardisierte Möbellisten einzuführen und externe Dienst-
leister mit der Auslieferung der Einrichtungsgegenstände zu beauftragen. Zu diesem Zweck fand in 
der ersten Jahreshälfte 2016 eine Ausschreibung statt, an der vier Firmen teilnahmen. Hierbei erhielt 
das Unternehmen GRANITI.shpk den Zuschlag und übernahm fortan die Auslieferung der Möbel. So 
konnten bereits Ende 2016 die ersten Familien mit neuen Einrichtungsgegenständen ausgestattet 
werden.  
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Vor dem Hintergrund gesunkener Zugangszahlen entspannte sich die Lage zu Beginn des Jahres 2017 
allmählich. So war es wieder möglich, eine intensivere Betreuung anzubieten. Nichtsdestotrotz be-
hielt man die Prüfung und Priorisierung vulnerabler Fälle bei, um akute Notlagen identifizieren und 
zeitnahe Soforthilfemaßnahmen einleiten zu können. Zudem sah man weiterhin davon ab, den vollen 
Förderbetrag von 750 Euro pro Person auszuschöpfen, um zu vermeiden, dass sich Rückkehrer aus 
dem Jahr 2016 benachteiligt fühlen. Auch befürchtete man, dass die zur Verfügung stehenden Mittel 
nicht bis zum Ende des Jahres reichen würden. 

Zu den wesentlichen Neuerungen 2017 zählte insbesondere der Abschluss von weiteren Rahmenver-
trägen. Hierbei werden Sachgüter, wie Möbel und Schulsachen, von externen Firmen ausgeliefert, 
um die Versorgung der Rückkehrer zu beschleunigen. Allerdings zeigte die Steuerungsmaßnahme 
noch nicht den gewünschten Erfolg, da insbesondere die bürokratischen Hürden innerhalb der GIZ 
die Vergabe von Fördermitteln erschwert und zu einem geringen Mittelabfluss geführt haben. In der 
Folge mussten Rückkehrer bei der Auslieferung von Einrichtungsgegenständen oder Schüler-
Grundausstattungen oftmals lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Die administrativen Schwierigkeiten 
verlangsamen zudem auch die Auszahlung von Überbrückungsgeldern, was gerade für vulnerable 
Gruppen ein Problem darstellt.  

Im Berichtszeitraum erfolgte eine erhebliche Aufstockung des Nationalen Personals. So wurden 2016  
zwei Sozialberaterinnen, ein Arbeitsvermittler und ein Verwaltungsassistent neu eingestellt. 2017 
wurde das Personal durch fünf weitere Arbeitskräfte verstärkt, darunter drei Sozialberater und ein 
Arbeitsvermittler, so dass zum Ende des Berichtszeitraums ein Nationales Personal von insgesamt 19 
Mitarbeitern im Rückkehrzentrum angestellt ist. Zudem gab es auch auf Leitungseben mehrere per-
sonelle Wechsel. So schied zunächst Herr Olaf Heinen, Verwaltungsleiter und Vertreter der LZB’in, im 
September 2016 auf eigenen Wunsch aus dem Projekt aus. Im Dezember 2016 wurde die Langzeitbe-
raterin, Frau Eylem Akyildiz, vom BMI abberufen. Im April 2017 trat Herr Manuel Plate ihre Nachfolge 
an und leitet seither das Rückkehrzentrum als Durchführungsverantwortlicher.  

Im Zuge der Beauftragung der GIZ übernahm Frau Anke Petersen aus dem YES-Projekt im August 
2016 die Auftragsverantwortung. Nach ihrem Ausscheiden im September 2016 nahm zunächst der 
GIZ-Landesdirektor Kosovo, Herr James MacBeth, die Auftragsverantwortung vorübergehend wahr, 
bis Herr Klaus Bader-Labarre im Dezember 2017 die Stelle als neuer Auftragsverantwortliche antrat. 
 
Tabelle 1: Gesamtübersicht URA 2016 und 2017  
Rückkehrer nach Bundesland 2016 2017 
Baden-Württemberg 1529 753 
Berlin 445 111 
Bremen 39 1 
Niedersachsen 742 168 
Nordrhein-Westfalen 1332 784 
Sachsen 546 154 
Sachsen-Anhalt 223 9 
Schleswig-Holstein - 150 
Thüringen 426 36 
Sonstige 171 34 
Rückkehrer insgesamt 5453 2200 
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Im Rahmen des URA-Projekts wurden 2016 und 2017 insgesamt 7.653 Rückkehrer registriert und 
ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend betreut. Dabei gingen die Zahlen im Berichtszeitraum 
insgesamt zurück. So erhielten im Jahr 2016 5.453 Rückkehrer eine kostenlose Beratung, wohingegen 
2017 noch 2.200 Rückkehrer erstberaten wurden. Hierbei konnte wieder ein breites Spektrum an 
Beratungsleistungen angeboten werden, das unter anderem die Beantragung von Geburtsurkunden 
und Zeugnissen und die Vermittlung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen umfasste. Zudem wurde 
eine tiefere individuelle Betreuung unter anderem durch regelmäßige Hausbesuche und Gespräche 
mit Lehrern und Schulpsychologen sichergestellt.  

Darüber hinaus wurden 2016 und 2017 noch einmal mehr Rückkehrer in die finanzielle Förderung 
aufgenommen als 2015 (805 Personen). So konnten auf der Grundlage einer ausführlichen Einzelfall-
prüfung und eines anschließenden Hausbesuchs insgesamt 3.488 Personen zusätzliche Unterstüt-
zungsleistungen gewährt werden: 1.800 Rückkehrern im Jahr 2016 und 1.688 im Jahr 2017. Hierbei 
hingen Art und Umfang der Förderung von der Lage und den individuellen Bedürfnissen des Rückkeh-
rers ab.  

Zudem wurde ab dem IV. Quartal 2016 ein größeres Gewicht auf die finanzielle Förderung einheimi-
scher Familien gelegt, die sich als besonders vulnerabel erwiesen haben. Hierbei konnten im Be-
richtsjahr 2016 insgesamt 199 Kosovaren mit Lebensmittelpaketen ausgestattet werden. Im Jahr 
2017 wurde die Förderung der Einheimischen noch einmal intensiviert, so dass in insgesamt 50 Fällen 
eine allgemeine Sozialberatung und in 23 Fällen eine psychologische Betreuung angeboten werden 
konnte. Zudem erhielten insgesamt 171 Personen eine finanzielle Unterstützung, die unter anderem 
Grundbedarfspakete, Schüler-Grundausstattungen und Existenzgründungen umfasste. Die Förderung 
einheimischer Familien ist eine wichtige Komponente des URA-Projekts und dient dazu, potenzielle 
Konflikte zwischen Einheimischen und Rückkehrern zu vermeiden. Zudem soll die Förderung von 
Einheimischen der irregulären Migration nach Deutschland vorbeugen.  
 
Grafik 1: Finanzielle Förderung von Rückkehrern und Einheimischen 2016 und 2017 

 

 

Das Überbrückungsgeld dient den Rückkehrerinnen und Rückkehrern für die erste Zeit unmittelbar 
nach ihrer Rückkehr und wird in erster Linie für Lebensmittel, Hygieneartikel oder Telefonkarten auf-
gewendet. In Einzelfällen können die Mittel auch zur Beantragung persönlicher Dokumente genutzt 
werden.  
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Der Mietkostenzuschuss ist von großer Bedeutung, da nur wenige Personen bei ihrer Rückkehr über 
die entsprechenden sozialen Strukturen verfügen, um ohne fremde Hilfe eine Wohnung oder ein 
Zimmer zu finanzieren. Das Immobilienangebot in der Republik Kosovo ist ausreichend, allerdings 
werden Wohnungen zu sehr unterschiedlichen Preisen offeriert. Während ein Zimmer in der Haupt-
stadt Pristina meist nicht unter 150 Euro kostet, muss in ländlichen Gegenden selten ein Betrag von 
über 100 Euro gezahlt werden. In Teilen der Bevölkerung bestehen weiterhin Vorbehalte gegen eth-
nische Minderheiten, wie Ashkali oder Roma; allerdings konnte bisher immer auch Wohnraum für 
Angehörige dieser Volksgruppen gefunden werden.  

Ein Zuschuss zu den Behandlungskosten oder zum Kauf von Medikamenten ist häufig erforderlich, da 
die staatliche Gesundheitsversorgung nicht in vollem Umfang gewährleistet ist. Die Versorgung mit 
Medikamenten wird vom Gesundheitsministerium gesteuert. Dabei werden die Medikamente zentral 
beschafft und an die medizinischen Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitssystems weitergelei-
tet. Jedoch reicht das veranschlagte Budget zur Deckung des Medikamentenbedarfs oft nicht aus, so 
dass die Patienten häufig Zuzahlungen leisten oder die Kosten für die Arzneimittel selbst tragen müs-
sen. Zudem kann eine kostenlose ärztliche Behandlung in der Regel erst nach einer Registrierung in 
Anspruch genommen werden. Um diese Lücken im staatlichen Gesundheitssystem zu schließen, kann 
URA einen Behandlungs- oder Medizinkostenzuschuss gewährleisten.  

Der Einrichtungskostenzuschuss ist ebenfalls ein zentraler Baustein zur Wiedereingliederung, da die 
Unterkünfte der Rückkehrer häufig nicht oder nur unzureichend möbliert sind. Zudem verfügen die 
Rückkehrer oft nicht über die finanziellen Mittel, um sich notwendige Einrichtungsgegenstände, wie 
Betten, Decken oder einen Ofen, zu beschaffen.  

Im Rahmen des Fahrtkostenzuschusses kann eine Teilerstattung der Fahrtkosten zum URA-Zentrum 
gewährt werden. Darüber hinaus gibt es auch einen Fahrtkostenzuschuss für besonders vulnerable 
Personen, um Rückkehrern bei Bedarf den Besuch eines Sprachkurses oder eine psychologische Be-
handlung zu ermöglichen.  

Im Rahmen der Arbeitsvermittlung werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um Rückkehrern die 
Wiedereingliederung in den kosovarischen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. So werden unter anderem 
Kurse zur theoretischen und praktischen Berufsfortbildung und Schulungen zur Existenzgründung 
angeboten. Zudem kann mithilfe eines Lohnkostenzuschusses ein Anreiz geschaffen werden, um 
potenzielle Arbeitgeber zur Einstellung von Rückkehrern zu ermutigen. Hierbei haben die bisherigen 
Erfahrungen gezeigt, dass erfolgreich vermittelte Personen generell gute Aussichten auf eine langfris-
tige Anstellung haben.  

Im Hinblick auf die Existenzgründung hat sich gezeigt, dass die meisten Rückkehrer erst nach mehre-
ren Monaten eigene Geschäftsideen entwickeln und bereit sind, den Sprung in die Selbstständigkeit 
zu wagen. Daher ist es im Rahmen des Projekts möglich, auch im Anschluss an eine Arbeitsförderung 
Hilfen zur Existenzgründung zu erhalten. Hierbei beziehen sich Existenzgründen in erster Linie auf 
den Agrarsektor. Diese Art der Existenzgründung bietet den Vorteil, dass nicht verkaufte Lebensmit-
tel zur Deckung des Eigenbedarfs genutzt werden können. Auch entstehen bei der Viehhaltung keine 
Folgekosten durch Pacht oder Versicherung.  

Darüber hinaus bietet das URA-Projekt Reintegrationsmaßnahmen an, die speziell auf die Förderung 
von Kindern ausgerichtet sind. So können Schulkinder eine Schüler-Grundausstattung erhalten, die 
unter anderem Schulranzen, Schulbücher und weitere Lernutensilien umfasst und den regelmäßigen 
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Schulbesuch ermöglichen soll. Zudem können bei Bedarf auch die Kosten für einen Sprachkurs oder 
Förderunterricht übernommen werden.  

Seit 2012 gibt es für Rückgeführte sowie freiwillige Rückkehrer eine erweitere Förderung für beson-
ders schutzbedürftige Personen. Hierbei gelten insbesondere alleinstehende Frauen mit Kindern, 
Senioren und Kranke als vulnerabel und förderungswürdig. Rückkehrer, die als besonders schutzbe-
dürftig eingestuft werden, können über den Zeitraum von sechs Monaten hinaus eine finanzielle 
Förderung erhalten, die in Form eines Pauschalbetrags von bis zu 600 Euro gewährt wird. Hierbei 
obliegt es der Leitung des Rückkehrzentrums zu entscheiden, wie der Betrag in den Einzelfällen be-
darfsgerecht genutzt wird.  
 
Grafik 2: Ethnischer Hintergrund der Rückkehrer 

 

 

3. Budget 
  
Die Übernahme des Projekts durch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
ging mit einer grundlegenden Umstrukturierung der Haushaltsführung einher. So ist die GIZ nun un-
ter anderem für Budget und Abrechnung zuständig und liefert dem BAMF die Zahlen zu.  

Im Berichtsjahr 2016 konnte zunächst ein Anstieg der Zugangszahlen verzeichnet werden. So wurden 
bis einschließlich Dezember 2016 insgesamt 5.453 Rückkehrer betreut – 3.646 Freiwillige und 1.807 
Rückgeführte. Zudem wurden 1.800 Rückkehrer in die finanzielle Förderung aufgenommen und er-
hielten zusätzliche Hilfsleistungen. Im Jahr 2017 ebbte der Zustrom etwas ab; dennoch waren die 
Zugangszahlen mit 955 freiwilligen Rückkehrern und 1.254 rückgeführten Personen weiterhin hoch.  
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Tabelle 2: Übersicht Budget 2016 und 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Personalkosten 
Im Berichtszeitraum erfolgte eine erhebliche Aufstockung des Personals; insgesamt wurden neun 
neue Mitarbeiter eingestellt, vier 2016 und fünf 2017. Somit sind im Rückkehrzentrum aktuell 19 
kosovarische Mitarbeiter sowie ein Durchführungsverantwortlicher tätig. Entsprechend sind auch die 
Personalkosten in den beiden Projektjahren gestiegen. So lagen die Kosten 2016 bei 187.498,66 Euro 
und 2017 bei insgesamt 286.387,43 Euro.  
 
3.2. Verwaltungskosten 

Obwohl im Zuge der Beauftragung der GIZ umfassende Anfangsinvestitionen in Telefon und IT getä-
tigt werden mussten, konnten die Verwaltungsausgaben in den beiden Berichtsjahren stark reduziert 
werden. So beliefen sich die Kosten für unter anderem Miete, Nebenkosten, Telefon und IT 2016 auf 
104.199,10 Euro und 2017 auf 171.083,54 Euro. 
 
3.3. Förderkosten 

Im Berichtszeitraum wurde insgesamt mehr Geld für die finanzielle Förderung von Baustein 1 und 2 
ausgegeben als 2015. So haben sich die Förderkosten 2016 im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt 
und beliefen sich für Rückgeführte auf 154.147,14 Euro und für freiwillige Rückkehrer auf 447.869,20 
Euro. 2017 sanken die Ausgaben für Reintegrationsmaßnahmen leicht und lagen Ende des Jahres bei 
insgesamt 357.296,16 Euro. Hierbei wurden erstmals mehr Rückgeführte als freiwillige Rückkehrer in 
die finanzielle Förderung aufgenommen. Entsprechend wurden ähnlich hohe Beträge für die beiden 
Personengruppen ausgegeben; für Baustein 1 177.123,81 Euro und für Baustein 2 180.172,35 Euro. 
In den beiden Berichtsjahren wurden die Fördermittel insbesondere für Einrichtung, Miete sowie 
einen Lohnkostenzuschuss aufgewendet.  

Angesichts der hohen Zugangszahlen wurden die Leistungen für Einheimische zunächst erheblich 
gekürzt. So wurden 2016 nur 5.372,04 Euro für Baustein 3 ausgegeben. Nachdem sich die Lage im 
Rückkehrzentrum allmählich entspannte, kümmerte man sich ab 2017 wieder verstärkt um einheimi-
sche Familien und gab insgesamt 6.621,92 Euro für Förderleistungen aus.  
 

Ausgaben 2016 2017 
Personalkosten  187.498,66 € 286.387,43 € 
Verwaltungskosten 104.199,10 € 171.083,54 € 
Förderkosten Baustein 1 154.147,14 € 177.123,81 € 
Förderkosten Baustein 2 447.869,20 € 180.172,35 € 
Förderkosten Baustein 3 5.372,04 € 6.621,92 € 
Förderkosten OFII  100.956,26 € 
Förderkosten Altfälle  26.649,47 € 
   
Gesamtausgaben  899.086,14 € 948.994,78 € 
Gesamt ohne B3, OFII 
und Altfälle 

893.714,10 € 814.767,13 € 
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Grafik 3: Finanzielle Förderung von Rückkehrern 2016 und 2017 

 

 

4. Finanzierungsanteil der Bundesländer 
 
Im Projektjahr 2016 beteiligten sich insgesamt acht Bundesländer an URA und finanzierten diverse 
Maßnahmen zur nachhaltigen Reintegration von Rückkehrern: Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 2017 schloss sich die 
schleswig-holsteinische Regierung dem Projekt an und unterstützt die Reintegration von freiwilligen 
Rückkehrern und Rückgeführten aus ihrem Bundesland.  
 
5. Weitere Informationen und Ereignisse  
 
5.1. Besuche und Veranstaltungen  

Das Interesse von Politik und Gesellschaft am URA-Projekt war auch 2016 und 2017 groß. In den bei-
den Jahren haben zahlreiche Besuche im Rückkehrzentrum in Pristina stattgefunden, an denen unter 
anderem Landtagsabgeordnete, Ministeriumsmitarbeiter, soziale Dienstleister und Studenten teilge-
nommen haben, um die Einrichtung zu besichtigen und einen Eindruck von der Arbeit vor Ort zu be-
kommen. Hierbei erkundigten sich die Besucher insbesondere nach den Zielen und Erfahrungen der 
Mitarbeiter und stellten unter anderem Fragen zu der Lebenssituation der Rückkehrer, den Möglich-
keiten und Grenzen der Betreuung durch URA und zu der generellen Lage im Land und auf dem Ar-
beitsmarkt.  

Zudem nahmen die Projektmitarbeiter an verschiedenen Vorträgen und Workshops teil. Hierbei sind 
insbesondere die regelmäßigen Arbeitstreffen mit Vertretern der Deutschen Botschaft und der GIZ zu 
erwähnen, auf denen die Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit für 2016 ausgelotet und die 
Synergien zwischen den Partnern verstärkt werden sollten. Auch fanden in der zweiten Jahreshälfte 
2016 vermehrt Informationsveranstaltungen und Workshops unter dem Dach der GIZ statt, die sich 
unter anderem mit Sicherheit sowie dem Nexus von Migration und Entwicklung befassten. Darüber 
hinaus wurde im Mai 2017 ein Workshop von Vertretern des Bundesamtes und der GIZ abgehalten, 

€0,00  

€100.000,00  

€200.000,00  

€300.000,00  

€400.000,00  

€500.000,00  

€600.000,00  

€700.000,00  

Rückgeführte
Personen

Freiwillige
Rückkehrer

Rückkehrer
Gesamt

2016

2017



Abschlussbericht 2016/17  Stand: 26.04.2018 

10 
 

auf dem die Weichen für die weitere Zusammenarbeit gestellt und gemeinsame Ziele formuliert 
wurden.  
 
5.2. Öffentlichkeitsarbeit 

Aufgrund des erhöhten Aufkommens an Rückkehrern geriet die Öffentlichkeitsarbeit insbesondere in 
der ersten Hälfte des Berichtszeitraums in den Hintergrund und wurde stark eingeschränkt. Erst ab 
2017 befasste man sich wieder verstärkt mit Themen der Öffentlichkeitsarbeit. So wurde im März 
2017 eine Pressereise veranstaltet, die von der Pressestelle des Bundesamtes begleitet und betreut 
wurde. Zudem erhielt das Rückkehrzentrum im Mai 2017 Besuch von einem ZDF-Team, das eine Do-
kumentation über die Projektarbeit vor Ort drehte und einige erfolgreiche Reintegrationsgeschichten 
präsentierte1. Darüber hinaus wurde anlässlich des zehnjährigen Bestehens des URA-Projekts ein 
Themendossier veröffentlicht, das die vielfältige Arbeit des Rückkehrzentrums vorstellt.  
 
6. Vertrag mit der GIZ  

Im Berichtszeitraum konnten die Verhandlungen mit der GIZ abgeschlossen und eine Einigung über 
die zukünftige Zusammenarbeit im URA-Projekt erzielt werden. So wurden ab dem zweiten Quartal 
2016 die notwendigen Voraussetzungen geschaffen und verschiedene Maßnahmen in die Wege ge-
leitet, wie die Anpassung von Verträgen und Verwaltungsstrukturen oder die Umstellung von Telefon 
und IT. Zudem besuchten die Projektmitarbeiter im Vorfeld mehrere GIZ-Schulungen, die eine Ein-
führung in die Strukturen boten und die Richtlinien und Abläufe der Sachbeschaffung erläuterten.  

Seit dem 1. August 2016 ist die GIZ mit der operativen Durchführung des Projekts beauftragt. Dabei 
ist das Bundesamt weiterhin für die Koordination und Leitung des URA-Projekts zuständig und weist 
der GIZ einen Mitarbeiter zu, der mit der Durchführungsverantwortung betraut ist und das Rückkehr-
zentrum in Pristina leitet. Diese Funktion hat aktuell Herr Manuel Plate inne.  

Im Zuge der Umstrukturierung wurden alle Mitarbeiter des URA-Projekts von der GIZ übernommen. 
Dies führte zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen, da die Mitarbeiter nun zum einen von 
den Serviceleistungen der GIZ-Zentrale profitieren und unter anderem eine Personalvertretung und 
eine IT-Betreuung in Anspruch nehmen können. Zum anderen wurde eine Anhebung der Gehälter 
eingeführt, um bestehende Lohnunterschiede zum Nationalen Personal der anderen GIZ-Projekte zu 
nivellieren.  
 
7. Entwicklung des kosovarischen Reintegrationsplans  

Auch im Berichtszeitraum suchte man den Schulterschluss mit der kosovarischen Regierung, um sich 
insbesondere im Hinblick auf die Betreuung von Rückkehrern auszutauschen und zu ergänzen. So 
registrierten die nationalen Behörden Rückkehrer an einem Empfangsschalter am Flughafen und 
leiteten sie an URA weiter, wenn eine Förderung im Rahmen des kosovarischen Aktionsplans nicht 
möglich war. Demgegenüber informierten die URA-Mitarbeiter die Rückkehrer über staatliche Hilfs-
programme und unterstützen sie bei Behördengängen und der Beantragung von Leistungen.  

Darüber hinaus unterstützte das URA-Team aktiv die Umsetzung des nationalen Reintegrationsplans 
und half ab März 2016 bei der Registrierung von Rückkehrern am Flughafen, da die kosovarischen 

                                                           
1 Die Dokumentation ist abrufbar unter: https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/goodbye-
deutschland-das-zaehe-ringen-um-abschiebungen-100.html 
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Kollegen aufgrund von personellen Engpässen insbesondere an den Wochenenden Schwierigkeiten 
hatten, den großen Zulauf zu bewältigen.  

Zudem wurde im Berichtszeitraum auch eine grundlegende Reform des kosovarischen Aktionsplans 
auf den Weg gebracht. So wurde im März 2016 die Verordnung (GRK) Nr. 04/2016 zur Reintegration 
rückgeführter Personen von der Regierung erlassen. Die Gesetzesänderung zielte primär darauf ab, 
die nachhaltige Reintegration von Rückkehrern zu erleichtern und zu unterstützen. Zu diesem Zweck 
wurden zunächst grundlegende Kriterien für eine Unterstützung festgelegt, wie eine fristgerechte 
Antragstellung oder eine besondere Bedürftigkeit. Im Anschluss benennt der Text konkrete Reinteg-
rationsmaßnahmen, die sich folgendermaßen aufgliedern lassen:  

 Hilfeleistungen unmittelbar nach der Ankunft, wie die medizinische Versorgung 
 Nothilfen, wie die Erstattung von Mietkosten oder die Ausstattung mit Möbeln 
 Langfristige Reintegrationsmaßnahmen, wie die Gewährleistung von Schulbildung und die 

Vermittlung von Arbeitsstellen 

Des Weiteren wurden die Aufgabenbereiche der beteiligten Akteure auf nationaler wie kommunaler 
Ebene abgesteckt und ein klarer Ablauf des Entscheidungsprozesses dargelegt. Zusammenfassend 
lässt sich somit festhalten, dass die Verordnung zu einigen Änderungen im kosovarischen Aktionsplan 
geführt hat. So werden erstmals Kriterien für eine Förderung benannt. Zudem wird der Maßnahmen-
katalog ausgearbeitet und präziser gefasst. So wird die Unterstützung zur Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt präzisiert und umfasst konkrete Maßnahmen, wie Berufsbildungstraining, Praktika 
und die Vermittlung von Arbeitsstellen. Auch werden erstmals Beträge für Hilfeleistungen genannt. 
So soll ein Einrichtungskostenzuschuss fortan bei maximal 1.000 Euro für Einzelpersonen bzw. 2.000 
Euro für Familien liegen. Abschließend werden auch die Rechte und Pflichten zurückgekehrter Perso-
nen präzisiert und in einem eigenen Kapitel behandelt.  
 
8. Konklusion  

Insbesondere im Berichtsjahr 2016 stand das URA-Zentrum vor großen Herausforderungen und wur-
de mit einem beträchtlichen Zustrom von Rückkehrern konfrontiert. Vor diesem Hintergrund wurden 
2016 und 2017 wesentliche Steuerungsmaßnahmen eingeleitet und beispielsweise eine Anmeldefrist 
für Hilfeleistungen festgesetzt. Zudem wurden standardisierte Möbellisten eingeführt, um die Auslie-
ferung von Einrichtungsgegenständen zu beschleunigen. Darüber hinaus wurde auch das Personal in 
den beiden vergangenen Jahren sukzessive aufgestockt, so dass die hohen Rückkehrzahlen letztlich 
erfolgreich bewältigt werden konnten.  

Ebenso war der Beginn der Zusammenarbeit mit der GIZ im Sommer 2016 ein wegweisender Schritt, 
wodurch das URA-Projekt auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt werden konnte. Zudem steht die 
Zusammenarbeit im Zeichen des kohärenten Ansatzes der Bundesregierung, der vorsieht, das Rück-
kehrmanagement ressortübergreifend zu organisieren und umzusetzen. In diesem Sinne kann URA 
als Vorbild für zukünftige Reintegrationsprojekte dienen.  
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9. Länderzusammenfassungen 
 
9.1. Baden-Württemberg  
 
Gebuchte Reintegrationspakete 
2016: - 
2017: 300  
 
Betreute Rückkehrer 
2016: 1.529, davon 930 freiwillige Rückkehrer und 599 rückgeführte Personen 
2017: 753, davon 311 freiwillige Rückkehrer und 442 rückgeführte Personen 
 
Finanziell unterstützte Rückkehrer  
2016: 788 
2017: 673 
 
Monatliche Rückkehrzahlen  

 

 
Erfolgsgeschichte  

Frau Miridita Sekiraqa lebte mit ihrem fünfjährigen Sohn drei Jahre lang in Deutschland und kehrte 
am 8. Juli 2017 in ihr Heimatland zurück, wo sie zunächst bei Bekannten wohnten. Am 20. Juli melde-
te sich Frau Sekiraqa in unserem URA-Zentrum. Dort erarbeiteten unsere Kollegen gemeinsam mit ihr 
einen maßgeschneiderten Reintegrationsplan, der folgende Unterstützungsleistungen vorsah:  

 Berufsberatung 
 Psychologische Betreuung  
 Überbrückungsgeld 
 Medizinkostenzuschuss 
 Mietkostenzuschuss für sechs Monate 

Die kleine Familie ist mittlerweile gut in Kosovo integriert: Frau Sekiraqa arbeitet für eine Firma und 
näht Taschen, so dass sie ihren eigenen Lebensunterhalt verdient und für sich und ihren kleinen Sohn 
sorgen kann.  
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9.2. Berlin  
 
Gebuchte Reintegrationspakete 
2016: - 
2017: 45  
 
Betreute Rückkehrer 
2016: 445, davon 230 freiwillige Rückkehrer und 215 rückgeführte Personen 
2017: 111, davon 23 freiwillige Rückkehrer und 88 rückgeführte Personen 
 
Finanziell unterstützte Rückkehrer  
2016: 127 
2017: 79 
 
Monatliche Rückkehrzahlen  

 

 
Erfolgsgeschichte  

Frau Sadije Bushi Livoreka lebte mit ihrem sechs Jahre alten Sohn etwa drei Jahre lang in Deutsch-
land, bis sie Ende Oktober 2017 freiwillig in ihr Heimatland Kosovo zurückkehrte. Frau Bushi Livoreka 
war zunächst im Haus ihres Vaters untergekommen. Nach ihrer Ankunft wendete sie sich an das  
URA-Zentrum in Pristina, wo unsere Kollegen die individuellen Bedürfnisse der Familie identifizieren 
und gemeinsam mit Frau Bushi Livoreka folgende Reintegrationsmaßnahmen erarbeiten konnten:  

 Sozialberatung 
 Arbeitsvermittlung  
 Überbrückungsgeld 
 Mietkostenzuschuss für sechs Monate 
 Lohnkostenzuschuss  

URA leistete umfassende Unterstützung für die nachhaltige Reintegration der Familie und vermittelte 
der jungen Mutter eine Arbeitsstelle als Kassiererin im Supermarkt, so dass sie mittlerweile finanziell 
auf eigenen Füßen stehen kann.  
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9.3. Bremen  
 
Gebuchte Reintegrationspakete 
2016: - 
2017: 5 
 
Betreute Rückkehrer 
2016: 39, davon 38 freiwillige Rückkehrer und eine rückgeführte Person 
2017: 1; freiwilliger Rückkehrer  
 
Finanziell unterstützte Rückkehrer  
2016: 1 
2017: 1 
 
Monatliche Rückkehrzahlen  

 

 
Erfolgsgeschichte  

Die vierköpfige Familie Gashi kehrte am 10. Februar 2018 aus Bremen zurück und kam zunächst bei 
Verwandten unter. Allerdings verfügt das Haus nicht über ausreichend Platz, weshalb die Familie 
nach einer eigenen Mietwohnung sucht. Zudem war es Herrn Gashi wichtig, eine Arbeit zu finden, 
um selbst für seine Familie sorgen zu können. Vor diesem Hintergrund wurde die Familie im URA-
Zentrum vorstellig, wo unsere Kollegen einen maßgeschneiderten Reintegrationsplan mit der Familie 
erarbeiten konnten, der folgende Leistungen enthielt:  

 Sozialberatung 
 Überbrückungsgeld 
 Mietkostenzuschuss  
 Lohnkostenzuschuss  

Der Reintegrationsprozess der Familie ist bereits gut vorangeschritten: So konnte eine passende 
Wohnung für die Familie gefunden und ein Mietvertrag abgeschlossen werden. Zudem unterstützen 
unsere Mitarbeiter Herrn Gashis Bewerbung bei einem Ölunternehmen und halfen ihm beim Erstel-
len eines Motivationsschreibens und eines Lebenslaufs, so dass die Familie finanziell auf eigenen 
Beinen stehen kann.  
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9.4. Niedersachsen  
 
Gebuchte Reintegrationspakete 
2016: - 
2017: 166 
 
Betreute Rückkehrer 
2016: 742, davon 567 freiwillige Rückkehrer und 175 rückgeführte Personen 
2017: 168, davon 84 freiwillige Rückkehrer und 84 rückgeführte Personen 
 
Finanziell unterstützte Rückkehrer  
2016: 371 
2017: 137 
 
Monatliche Rückkehrzahlen  

 

 
Erfolgsgeschichte  

Die fünfköpfige Familie Selmani lebte drei Jahre lang in Deutschland und wurde am 8. März 2018 
nach Kosovo abgeschoben. Die Rückführung in ihre alte Heimat stellte die Familie vor erhebliche 
Schwierigkeiten. So kam die Familie zunächst bei Verwandten unter, da ihr eigenes Haus nicht über 
die notwendigen Einrichtungsgegenstände verfügte. Zudem leiden alle Familienmitglieder unter ei-
ner schweren Lebererkrankung. Aufgrund der Schwere seiner Krankheit ist Herr Selmani nicht mehr 
in der Lage zu arbeiten. Vor diesem Hintergrund wurde gemeinsam mit der Familie ein individueller 
Reintegrationsplan erarbeitet, der folgende Leistungen umfasst:  

 Überbrückungsgeld 
 Behandlungs- und Medizinkostenzuschuss  
 Einrichtungskostenzuschuss 
 Arbeitsvermittlung und Lohnkostenzuschuss  

Darüber hinaus gaben unsere Mitarbeiter Hilfestellung bei der Beantragung staatlicher Gesundheits-
leistungen. Zudem wurden Schritte in die Wege geleitet, um die drei Kinder in eine Ausbildung bzw. 
Arbeit zu vermitteln. So arbeitet der älteste Sohn mittlerweile in einem Schreinerbetrieb und erhält 
einen Lohnkostenzuschuss durch URA.  
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9.5. Nordrhein-Westfalen  
 
Gebuchte Reintegrationspakete 
2016: - 
2017: 450 
 
Betreute Rückkehrer 
2016: 1.332, davon 970 freiwillige Rückkehrer und 362 rückgeführte Personen 
2017: 784, davon 340 freiwillige Rückkehrer und 444 rückgeführte Personen 
 
Finanziell unterstützte Rückkehrer  
2016: 679 
2017: 522 
 
Monatliche Rückkehrzahlen  

 

 

Erfolgsgeschichte  

Nachdem Frau Luljeta Januzi drei Jahre lang in Deutschland gelebt hatte, kehrte sie im Juni 2017 
freiwillig in ihr Heimatland Kosovo zurück. Dort zog sie in die Wohnung ihres Bruders, die allerdings 
nur unzureichend möbliert war.  
Nach einer sorgfältigen Einzelfallprüfung konnten unsere Mitarbeiter im URA-Zentrum gemeinsam 
mit der Rückkehrerin einen maßgeschneiderten Reintegrationsplan erarbeiten, der folgende Leistun-
gen umfasste:  

 Sozialberatung 
 Psychologische Betreuung 
 Berufsberatung 
 Einrichtungskostenzuschuss 
 Lohnkostenzuschuss/Ausbildungskostenzuschuss 

Mithilfe des URA-Projekts konnte Frau Januzi in Kosovo wieder Fuß fassen: Sie besucht einen Näh-
kurs und sieht der Zukunft in ihrer alten Heimat positiv entgegen.  
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9.6. Sachsen 
 
Gebuchte Reintegrationspakete 
2016: - 
2017: 80 
 
Betreute Rückkehrer 
2016: 546, davon 285 freiwillige Rückkehrer und 261 rückgeführte Personen 
2017: 154, davon 66 freiwillige Rückkehrer und 88 rückgeführte Personen 
 
Finanziell unterstützte Rückkehrer  
2016: 283 
2017: 132 
 
Monatliche Rückkehrzahlen  

 

 
Erfolgsgeschichte  

Herr Valmir Latifi kehrte am 31. August 2018 freiwillig nach Kosovo zurück und kam im Haus seiner 
Familie unter, wo er gemeinsam mit seinen Eltern und seinen Geschwistern lebt. Vor seiner Rückkehr 
hatte er sich umfassend in einer sächsischen Rückkehrberatungsstelle informiert und auch von dem 
vielfältigen Betreuungsangebot des URA-Projekts erfahren. Als Herr Latifi im Rückkehrzentrum vor-
stellig wurde, konnten wir auf der Grundlage einer individuellen Bedarfsermittlung einen maßge-
schneiderten Reintegrationsplan erarbeiten, der folgende Leistungen umfasste:  

 Überbrückungsgeld  
 Einrichtungskostenzuschuss  
 Lohnkostenzuschuss  

Zudem konnten unsere Kollegen eine Arbeit für ihn finden, was sein größtes Anliegen gewesen war. 
So arbeitet Herr Latifi aufgrund seiner guten Deutschkenntnisse mittlerweile in einem Call Center 
und steht noch in Kontakt zu unseren Kollegen vor Ort. Er bedankt sich herzlich für die Unterstützung 
der sächsischen Landesregierung und des URA-Projekts.  
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9.7. Sachsen-Anhalt 
 
Gebuchte Reintegrationspakete 
2016: - 
2017: 46 
 
Betreute Rückkehrer 
2016: 223, davon 139 freiwillige Rückkehrer und 84 rückgeführte Personen 
2017: 9; neun rückgeführte Personen 
 
Finanziell unterstützte Rückkehrer  
2016: 249 
2017: 23 
 
Monatliche Rückkehrzahlen  

 

 
Erfolgsgeschichte  

Die vierköpfige Familie Gashi wurde am 22. Juni 2017 abgeschoben.  Als die Familie im URA-Zentrum 
vorstellig wurde, hatte sie bereits erste Fortschritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen Reintegrati-
on erzielt und unter anderem einen Mietkostenzuschuss von den kommunalen Behörden erhalten. 
Im Anschluss daran konnten unsere Mitarbeiter gemeinsam mit der Familie einen passgenauen Rein-
tegrationsplan erarbeiten, der folgende Leistungen umfasste:  

 Sozialberatung 
 Überbrückungsgeld 
 Medizinkostenzuschuss  
 Schüler-Grundausstattung für die beiden Kinder der Familie  
 Arbeitsvermittlung und Lohnkostenzuschuss  

Zudem halfen unsere Kollegen der Familie, staatliche Gesundheitsleistungen für Frau Gashi zu bean-
tragen. Darüber hinaus unterstützten unsere Mitarbeiter die Arbeitssuche des Ehemannes und boten 
ihm unter anderem ein Berufsberatungsgespräch bei unserem Psychologen an. Die Familie macht 
weiterhin gute Fortschritte und unsere Kollegen sind optimistisch, auf der Job-Messe im Mai eine 
passende Arbeitsstelle für Herrn Gashi finden.  
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9.8. Schleswig-Holstein 
 
Gebuchte Reintegrationspakete 
2016: - 
2017: 46 
 
Betreute Rückkehrer 
2016: - 
2017: 150, davon 110 freiwillige Rückkehrer und 40 rückgeführte Personen 
 
Finanziell unterstützte Rückkehrer  
2016: - 
2017: 74 
 
Monatliche Rückkehrzahlen  

 

 
Erfolgsgeschichte  

Die 55-jähirge Frau Fatime Sylejmani kehrte am 15. Juli 2017 in ihr Heimatland zurück und wurde in 
unserem Rückkehrzentrum vorstellig. Hierbei erwies sie sich als eine besonders vulnerable Person: 
Sie ist geschieden, Angehörige der albanischen Minderheit und leidet unter schweren Depressionen 
und gesundheitlichen Problemen. Obwohl sie die einmonatige Frist verpasst hatte, nahmen wir sie 
vor diesem Hintergrund in die finanzielle Förderung auf und erarbeiteten gemeinsam mit ihr einen 
Reintegrationsplan, der folgende Maßnahmen umfasste:  

 Sozialberatung  
 Psychologische Betreuung  
 Überbrückungsgeld 
 Medizinkostenzuschuss 
 Einrichtungskostenzuschuss 

Zudem halfen wir Frau Sylejmani, eine Pension zu beantragen, da sie aufgrund ihres schlechten Ge-
sundheitszustands nicht mehr arbeiten konnte. Sie lebt mittlerweile im Haus ihres geschiedenen 
Ehemanns und steht in Kontakt mit unseren Kollegen vor Ort. Über die regelmäßigen Telefonate 
freut sie sich sehr. 
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9.9. Thüringen 
 
Gebuchte Reintegrationspakete 
2016: - 
2017: 50 
 
Betreute Rückkehrer 
2016: 426, davon 376 freiwillige Rückkehrer und 50 rückgeführte Personen 
2017: 36, davon 20 freiwillige Rückkehrer und 16 rückgeführte Personen 
 
Finanziell unterstützte Rückkehrer  
2016: 117 
2017: 47 
 
Monatliche Rückkehrzahlen  

 

 
Erfolgsgeschichte  

Herr Hetem Rrustemi wurde mit seiner Frau und den beiden Kindern am 19. Oktober 2017 abge-
schoben. Die Familie ist besonders vulnerabel: Sie gehört der albanischen Minderheit an; zudem 
leidet das jüngste Kind unter einer schweren Magenerkrankung. Darüber hinaus verfügte die Familie 
über kein Einkommen und lebte mit dreizehn anderen Personen im Haus eines Verwandten. Obwohl 
Thüringen in der Regel nur freiwillige Rückkehrer finanziell fördert, wurde im Falle der Familie eine 
Ausnahme gemacht und folgender Reintegrationsplan erarbeitet:  

 Überbrückungsgeld 
 Medizin- und Behandlungskostenzuschuss  
 Einrichtungskostenzuschuss 
 Schüler-Grundausstattung für das sechsjährige Kind  
 Lohnkostenzuschuss  

Zudem konnte mit Hilfe der kosovarischen Behörden ein insgesamt einjähriger Mietkostenzuschuss 
gewährt werden. Auch konnten unsere Mitarbeiter Herrn Rrustemi erfolgreich eine Arbeitsstelle im 
Unternehmen ECO Fruits vermitteln. Herr Rrustemi bedankt sich herzlich für die Hilfe des Bundeslan-
des und ist überzeugt, dass die Reintegration ohne URA wesentlich schwerer gewesen wäre.   




